
Auszug aus dem Protokollbuch der Sitzungen des Gemeinderates 
Extrait du registre aux procès-verbaux des séances du Conseil Communal 

Öffentliche Sitzung vom 21. Oktober 2019 
 
Punkt 25. der öffentlichen Sitzung:  
Festlegung der Zuschlagshundertstel zur Immobilienvorbelastung für das 
Rechnungsjahr 2020 
 
Der Gemeinderat, 
 
Aufgrund der Artikel 35, 184 bis 193 des Gemeindedekretes; 
 
Aufgrund des Gesetzes vom 13. April 2019 bezüglich der gütlichen Eintreibung und 
Zwangseintreibungen von Steuer- und Nichtsteuerschulden; 
 
Aufgrund der Artikel 464 1° des Gesetzes über die Einkommensteuer 1992; 
 
Nach Durchsicht des Beschlusses des Gemeinderates vom 29. Oktober 2018, zur 
Festlegung der Zuschlagshundertstel zur Immobilienvorbelastung für das 
Rechnungsjahr 2019; 
 
In Anbetracht, dass vorliegende Steuer das Ziel verfolgt, sowohl der Gemeinde die 
Finanzmittel zu beschaffen, um ihre Aufgaben auszuüben und ihre gewünschte 
Politik zu führen, als auch ihr finanzielles Gleichgewicht zu sichern; 
 
Gesehen den Beschluss der Regierung der Wallonischen Region, durch den in 2015 
die Ausgleichszahlung zur Immobilienvorbelastung nur an die Gemeinden 
ausgezahlt worden sind, die mindestens 2600 Zuschlagshundertstel zur 
Immobilienvorbelastung festgelegt hatten; 
 
In Anbetracht der Tatsache, dass die gegenwärtige Steuerfestlegung in der Sitzung 
der Finanzkommission vom 7. Oktober 2019 besprochen wurde;  
 
Aufgrund, dass gemäß Artikel 102 des Gemeindedekretes ein Gutachten beim 
Regionaleinnehmer beantragt wurde; 
 
Aufgrund, dass der Regionaleinnehmer kein Gutachten abgegeben hat; 
 
Gehört den Schöffen J.Grommes in seinen Erläuterungen; 
 
Beschließt einstimmig: 
 
Artikel 1: Für das Haushaltsjahr 2020 beginnend vom 01. Januar 2020 bis zum 
31. Dezember 2020 einschließlich, werden zugunsten der Gemeinde 2.600 
Zuschlagshundertstel auf die Immobilienvorbelastung festgelegt. (Haushaltsartikel: 
040/37101) 
 
Artikel 2: Diese Zuschlagshundertstel werden durch die Verwaltung der direkten 
Steuern eingezogen. 
 
Artikel 3: Vorliegender Beschluss wird der Aufsichtsbehörde übermittelt. 

 
Namens des Gemeinderates: 

Der Generaldirektor,                                    Der Vorsitzende, 
(gez.) P. NEUMANN                                        (gez.) P.THEVISSEN 
      

Für gleich lautenden Auszug: 
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P. NEUMANN                                                           P.THEVISSEN 
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